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Vorwort

Eigentlich müsste das Buch heißen „Wenn die Eltern bedürftig werden.“

In diesem Buch geht es nicht nur um den Elternunterhalt, sondern um vieles,
was damit zusammenhängt. Es geht um bedürftige Eltern, um deren Weg in
die Sozialhilfe und um die Verpflichtungen, die dann auf deren Kinder und
manchmal auch auf Dritte zukommen. Vorrangig geht es um pflegebedürftige
bedürftige Eltern – aber nicht nur.

Pflegebedürftig zu werden, so beschrieb es der Gesetzgeber des Pflege-Versi-
cherungsgesetzes, „bedeutet regelmäßig eine hohe Kostenbelastung, die in den
meisten Fällen zu einer wirtschaftlichen Überforderung der Betroffenen und
damit zum Verlust von Vermögen und zum sozialem Abstieg führt, in den
nicht selten Kinder (…) der Pflegebedürftigen mit hineingezogen werden. Man-
gels einer anderweitigen Absicherung müssen Leistungen der Sozialhilfe in
Anspruch genommen werden. Dies hat häufig die Heranziehung der Unter-
haltspflichtigen im Wege des Regresses zur Folge.“1

Die Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung sollte nach dem
Willen des Gesetzgebers dazu beitragen, „die aus der Pflegebedürftigkeit ent-
stehenden Belastungen zu mildern“.2 Sie sollte bewirken, dass „in der überwie-
genden Zahl der Pflegebedürftigen nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen ist,
wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat;
der soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen
müssen.“3

Das hat bis heute einigermaßen geklappt – aber nicht selten nur deshalb, weil
die meisten Pflegebedürftigen auch heute noch zu Hause gepflegt werden,
zumeist ohne Absprachen und nicht selten mit herben Enttäuschungen und
Rechtsstreiten, wenn die nicht pflegenden Abkömmlinge oder schließlich doch
das Sozialamt vor der Tür stehen.

Gleichzeitig spielen stationär pflegebedürftige bedürftige Eltern heute in der
anwaltlichen Praxis eine deutlich größere Rolle als noch Mitte der 1990er
Jahre, und zwar mit steigender Tendenz. Das Thema ist in der Gesellschaft
angekommen und wird sich selbst dann nicht erledigen, wenn Elternunterhalt
nach den Plänen der neuen Koalition zukünftig nur noch von Kindern gezahlt
werden soll, die über 100.000 EUR verdienen. Der Beratungsbedarf nach recht-
lich gesicherten Möglichkeiten, wie Eltern lebzeitig gestalten und verfügen

1 BT-Drucks. 12/5262, S. 1 f.
2 BT-Drucks. 12/5262, S. 2.
3 BT-Drucks. 12/5262, S. 2.
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können, wenn schon „der soziale Abstieg“ durch Heimpflegebedürftigkeit
nicht vermieden werden kann, wird sich nicht so schnell erledigen. Antworten
auf die Frage, wie sozialhilfeschädliche Fehler bei der lebzeitigen Gestaltung
vermieden bzw. repariert werden können, werden weiterhin gesucht werden.
Gerade gutverdienende Kinder wollen immer früher in ihrem Leben wissen,
was im Falle der Pflegebedürftigkeit ihrer Eltern auf sie zukommt und auf
welche Planungsgrundlagen sie sich für ihr eigenes Leben verlassen können.
Als Vorsorgebevollmächtigte und Betreuer ihrer Eltern haben sie Beratungsbe-
darf, wie die Heimkosten bezahlt werden, welche Sozialleistungen ihre bedürf-
tigen Eltern in Anspruch nehmen können und welche Rechtsfolgen das für alle
Beteiligten hat.

Das Buch ist deshalb kein reines Buch zum familienrechtlichen Elternunterhalt,
sondern ein „Schnittstellenbuch“ auch über die dem Elternunterhalt und der
Sozialhilfe vorgehenden sonstigen Ansprüche aus diversen Rechtsgebieten und
deren Realisierung.

Elternunterhalt und Sozialhilfe hängen von der Bedürftigkeit des Anspruch-
stellers ab. Kinder können Unterhalt verweigern, die Sozialhilfe darf dies aus
Gründen der Menschwürde und der Sozialstaatlichkeit nicht. Deshalb gibt es
den Rückgriff des Sozialhilfeträges, mit dem dieser den Nachrang der Sozial-
hilfe wiederherstellen und „nicht bereites“ Einkommen oder Vermögen der
bedürftigen Eltern an sich ziehen kann. Ein sog. sozialhilferechtliches Rück-
griffs-Dreieck entsteht. Dieses zu kennen und zu verstehen, erleichtert die
anwaltliche Beratungs- und Gestaltungstätigkeit. Es wird die Ausführungen
wie ein roter Faden begleiten.

Ab und an wird ein Blick über den Tellerrand geworfen, nämlich insbesondere
dann, wenn es darum geht, sich selbst vorsorgend Gedanken über die Gefahr
des sozialen Abstiegs innerhalb der Familie zu machen, sie frühzeitig zu erken-
nen und gegenzusteuern.

Das Buch richtet sich deshalb nicht nur an familienrechtlich tätige Kolleginnen
und Kollegen, sondern wünscht sich, als Hilfestellung auf der Schnittstelle
zwischen Zivil- und Sozialrecht zu nützen, „wenn die Eltern bedürftig wer-
den“. Schade eigentlich, dass das nicht so richtig nach Fachbuch klingt.

Essen, im September 2018

Dr. Gudrun Doering-Striening
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§ 1 Einleitung

Nach § 1602 BGB hat jeder Volljährige für die Deckung seines eigenen Lebens-
unterhalts grundsätzlich selbst zu sorgen. Eltern sind vorrangig selbst für sich
verantwortlich. Das ist für die meisten von uns tief in unserem Denken und
dem Denken unserer Eltern verankert. Eltern wollen ihren Kindern deshalb in
der Regel nicht zur Last fallen. Würden sie ihre erwachsenen Kinder persönlich
auf Unterhalt in Anspruch nehmen müssen, dann gäbe es das Rechtsgebiet des
Elternunterhalts in der heutigen Ausprägung wahrscheinlich nicht.

Eltern sind aber im Alter nicht immer in der Lage, sich selbst zu unterhalten.
Die Rechtsordnung reagiert auf eine elterliche Notlage grundsätzlich mit Un-
terhaltsansprüchen, vorrangig gegenüber Ehegatten und Lebenspartnern und
unmittelbar danach gegenüber den Kindern (sog. Elternunterhalt):

„Die Familie ist eine Not- und Haftungsgemeinschaft, in der das Prinzip
der ,familiären Mehr-Generationen-Solidarität‘ gilt. Es ist von jeher grund-
legendes Strukturelement der Institution Familie gewesen, dass sie lebens-
lange Bedarfsgemeinschaft ist.“1

Erst an letzter Stelle stehen die Leistungen der Sozialhilfe des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder das Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich
auch „Hartz IV“ genannt) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).
Diese Leistungen erhält nach der Sozialhilfe-Definition des § 9 S. 1 SGB I nur
derjenige, der nicht in der Lage ist,
– aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder
– in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen,
und auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erhält.

Das normative Grundsatzprogramm der Sozialhilfe heißt „Selbsthilfe vor
Hilfe der Solidargemeinschaft“ (§ 2 SGB XII, §§ 2, 3 Abs. 3 SGB II) und
„eigene Mittel und Mittel Dritter vor staatlicher Hilfe“ (Subsidiaritätsprin-
zip).2 Die Selbsthilfeverpflichtung gilt als Ausdruck der Menschenwürde.3

Die staatliche Gemeinschaft muss aus eben diesen Gründen der Menschen-
würde nicht nur unterstützend eingreifen, wenn eigene Mittel gar nicht vorhan-
den sind, sondern auch dann, wenn sie gegenwärtig nicht bereitstehen, es also
keine „bereiten Mittel“ gibt. Dann geht es darum, einen in der aktuellen

1 Petitionsausschusses 16/12439 unter Berufung auf das BVerfG zum Elternunterhalt.
2 Zur historischen Entwicklung vgl. Föcking, Fürsorge im Wirtschaftsboom – Die Entste-

hung des Bundessozialhilfegesetzes 1961, 2007; Doering-Striening, Vom BSHG zum
SGB XII – Bilanz, Probleme, Perspektiven, VSSR 2009, 93–126.

3 Grube/Wahrendorf/Wahrendorf, SGB XII, Einl. Rn 36.
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§ 1 Einleitung2

Situation konkret vorhandenen Bedarf zu decken (sog. Bedarfsdeckungs-
grundsatz).4 Im Bedarfsdeckungsgrundsatz kommt zum Ausdruck, dass als
Sozialhilfe nur das zu leisten ist, was zur Deckung des konkreten Bedarfs
notwendig ist. Es ist nicht Aufgabe der Sozialhilfe, zur Vermögensbildung
beizutragen.5

Sind eigene Mittel des unterhaltsbedürftigen Elternteils vorhanden, aber nicht
„greifbar“ – also nicht „bereit“ –, dann muss der Sozialhilfeträger wegen des
Bedarfsdeckungsgrundsatzes vorleisten. Es handelt sich sozialhilferechtlich um
einen Leistungsstörungsfall. Der Sozialhilfeträger muss Rückgriff auf aktuell
nicht bereitstehende, aber später realisierbare Ansprüche nehmen.

Der Rückgriff des Sozialhilfeträgers – z.B. auf Ansprüche auf Elternunterhalt –
ist das Spiegelbild des Leistungsrechts. Sozialhilferückgriff ist die Rückkehr zu
dem Zustand, der unter der Herrschaft des Subsidiaritätsprinzips leistungs-
rechtlich hätte bestehen sollen. Es entsteht ein sog. sozialhilferechtliches
Rückgriffs- oder Regress-Dreieck. Für dieses ist kennzeichnend, dass
– im sozialrechtlichen Leistungsverhältnis vom Anspruchsteller vorrangig

der Einsatz seines „nicht normativ geschonten“ eigenen Einkommens und/
oder Vermögens und sonstiger einzubeziehender Personen verlangt wird
und

– im sozialrechtlichen Regressverhältnis mittels Darlehen,6 Anspruchsüber-
gang, Leistungskürzungen, Aufwendungsersatz- und/oder Rückforde-
rungsansprüche der Einsatz von Mitteln realisiert wird, weil der Leistungs-
empfänger in einer konkreten Bedarfssituation auf Einkommen oder Ver-
mögen aus unterschiedlichen Gründen in der konkreten Bedarfssituation
nicht zugreifen konnte.7

Der Aufbau dieses Buches folgt diesem System, bei dem die erbrachten Leis-
tungen bestimmen, wie der Rückgriff auf Ansprüche des bedürftigen Elternteils
auszusehen hat:
– § 2 beschäftigt sich deshalb mit den Leistungen, die in Betracht kommen,

wenn wirtschaftlich bedürftige, pflegebedürftige oder behinderte Eltern zu
Hause bzw. in Wohngemeinschaften leben.

– § 3 befasst sich mit Leistungen in und für Eltern in stationären Einrichtun-
gen. Dabei werden zur Abgrenzung vorrangige Spezialnormen vorgestellt,

4 Vgl. hierzu allg. Berlit/Conradis/Sartorius/Siebel-Huffmann, Existenzsicherungsrecht,
Kap. 9 (Der Bedarfsdeckungsgrundsatz), S. 106 ff.

5 BSG v. 7.7.2011 – B 14 AS 79/10, Rn 20 m.w.N., NZM 2012, 431.
6 Vgl. hierzu Rothkegel, Die Strukturprinzipien des Sozialhilferechts, Teil II, Kap. 7

Rn 21.
7 In diesem Sinne auch Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, Rn 499 ff.; Mayer/Geck,

Der Übergabevertrag, § 3 Rn 22 f., 166 f.
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also auch diejenigen Fälle erörtert, bei denen es nicht zum Rückgriff kommt
oder jedenfalls nicht zum Rückgriff nach dem SGB XII.

– § 4 gibt einen Überblick über die Rückgriffsmöglichkeiten, die dem Sozial-
hilfeträger zu Lebzeiten des Hilfeempfängers zur Verfügung stehen, um
das Prinzip der Subsidiarität von Sozialhilfeleistungen wiederherzustellen.

– § 5 und § 6 sind die Kernstücke des Buches. Sie beschäftigen sich mit dem
sog. sozialhilferechtlichen Rückgriffs-Dreieck, dessen Basis die in den
vorangehenden Kapiteln vorgestellten Sozialhilfeleistungen sind. Auch der
Elternunterhaltsanspruch ist subsidiär und die Selbsthilfemöglichkeiten der
Eltern gehen vor.
– § 5 beschäftigt sich mit zivilrechtlich vorrangigen Ansprüchen, insbeson-

dere mit dem Schenkungsrückforderungsanspruch (§ 528 BGB) und
zeigt auf, wie der Anspruchsübergang auf den Sozialhilfeträger durch
Überleitung nach § 93 SGB XII vollzogen wird. Das sozialhilferechtli-
che Rückgriffs-Dreieck schließt sich und der Gläubigerwechsel ist voll-
zogen.

– Diesem Muster folgt § 6. Auf der Basis der erbrachten Sozialhilfeleistun-
gen (nach SGB XII) werden materiellrechtlich die Regelungen des gesetz-
lichen Elternunterhaltsanspruchs betrachtet (zweite Seite des Rück-
griffs-Dreiecks), die durch die Leistung des Sozialhilfeträgers gemäß § 94
SGB XII durch Anspruchsübergang übergehen (dritte Seite des Rück-
griffs-Dreiecks).

– § 7 beschäftigt sich mit dem Rückgriff des Sozialhilfeträgers bei lebzeitig
geschontem Vermögen der Eltern durch die sog. sozialhilferechtliche Er-
benhaftung des § 102 SGB XII.

– § 8 ergänzt das Elternunterhalts-Thema „Wenn die Eltern bedürftig wer-
den“ durch Hinweise zur steuerlichen Begünstigung von Kindern, die
Elternunterhalt zahlen.

– § 9 ist als Exkurs zu begreifen und nimmt doch erheblichen Raum ein. Er
ist entstanden vor dem Hintergrund, dass Kinder häufig Unterhalt durch
Naturalleistungen, nämlich Pflege in Person, erbringen. Solange Eltern
nicht bedürftig sind und sich aus eigenen Mitteln helfen können, ist diese
Pflege aber gar keine Unterhaltsleistung. Zumeist scheut man sich, Verein-
barungen untereinander zu schließen, oder man vergisst es. Nicht selten
rächt sich das bei einer Heimpflegebedürftigkeit der Eltern mit dem Ver-
brauch des elterlichen Vermögens oder sogar zusätzlich geltend gemachtem
Elternunterhalt. Es besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich der Ausge-
staltung und Handhabung solcher Vereinbarungen. Zur umfassenden und
präventiven Beratung des Themas „Wenn die Eltern bedürftig werden“
gehört es, die Möglichkeiten und Chancen solcher Vereinbarungen zu ken-
nen.
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§ 6 gibt dem Buch seinen Namen und ist aktuell Schwerpunkt der anwaltlichen
Tätigkeit. Das könnte sich ändern, falls es in der Zukunft dazu kommt, dass
der Gesetzgeber die 100.000-Euro-Einkommensprivilegierung für Maßnahmen
der Grundsicherung auch auf Maßnahmen der Hilfe zur Pflege oder der
Grundsicherung ausdehnt. Dann werden sich die Schwerpunkte möglicher-
weise verschieben. Auf jeden Fall wird es dann für einen kleineren Kreis von
Kindern um wesentlich mehr gehen – und um Gerechtigkeitslücken, die durch
Grenzwerte immer in der Praxis entstehen.
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§ 2 Eltern zu Hause
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A. Einführung

Im Dezember 2017 bezogen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
1.058.827 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zur Deckung ihres
Elementarbedarfs Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach §§ 41 ff. SGB XII. Davon waren 544.090 Menschen über 65 Jahre alt.
478.503 Menschen – mehr Frauen als Männer – bezogen diese Leistung außer-
halb einer stationären Einrichtung. Die Tendenz ist steigend.1

1 Vgl. www.destatis.de (Statistisches Bundesamt).
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4. Ambulante Hilfen zur Pflege
(§§ 61 ff. SGB XII) . . . . . . . . . . . . . 120

5. Bedeutung in der Praxis . . . . . . . . . 125
D. Eingliederungshilfebedürftige Eltern

zu Hause (§§ 53 ff. SGB XII – § 28a
SGB I; §§ 90 ff. SGB IX) und die feh-
lende Privilegierung im Elternunter-
halt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

E. Hilfebedürftige Eltern in besonderen
Wohngemeinschaften . . . . . . . . . . . . . 134

1



2

§ 2 Eltern zu Hause6

Übersicht: Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung insge-
samt, durchschnittliche Bedarfe im Dezember 2017

Empfänger Insgesamt Brutto- Aner- Angerech- Netto-
bedarf kannte netes Ein- bedarf

Aufwen- kommen
dungen für
Unter-
kunft und
Heizung

monatlicher Durchschnitt in EUR

zusammen 1.058.827 799 344 330 499

Alters- 544.090 811 359 371 439
grenze und
älter

Außerhalb von Einrichtungen

zusammen 864.784 801 334 309 492

Alters- 478.503 814 354 367 446
grenze und
älter

In Einrichtungen

zusammen 194.079 788 388 259 529

Alters- 65.587 788 395 399 389
grenze und
älter

Und doch spielen Elternunterhaltsansprüche für bedürftige Elternteile, die zu
Hause leben und Grundsicherung in Anspruch nehmen, so gut wie keine
Rolle. Hier gelten bei der Berücksichtigung von Elternunterhaltsansprüchen
Spezialregelungen, die einen Rückgriff des Sozialhilfeträgers – also eine unmit-
telbare Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen durch den Sozialhilfeträ-
ger – in einer Vielzahl der Fälle, wenn nicht sogar in der Mehrzahl, ausschlie-
ßen.
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B. Wirtschaftlich bedürftige Eltern zu Hause

I. Ausgangsfall

Fall 1: Die bedürftige Mutter zu Hause

Die 75-jährige Mutter hat selten sozialversicherungspflichtig gearbeitet und
nur eine Altersrente von 268 EUR. Sie hat einen Grad der Behinderung
von 50 und der Nachteilsausgleich G ist anerkannt. Sie hat Mietkosten für
eine Wohnung von 50 qm i.H.v. 350 EUR zuzüglich Umlagen und einer
Vorauszahlung für Heizung und Warmwasser i.H.v. 85 EUR.

Sie hat eine Tochter, die an einem Krankenhaus als Ärztin arbeitet und
durch Nacht- und Bereitschaftsdienste, durch Samstags- und Sonntagsarbeit
101.000 EUR brutto pro Jahr verdient.

Die Mutter möchte ihre Tochter auf gar keinen Fall auf Unterhalt in An-
spruch nehmen.

Variante 1: Die Mutter ist 62 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert
mit einer Erwerbsminderungsrente von 268 EUR.

Variante 2: Die Mutter ist 62 Jahre alt und voll erwerbsgemindert auf Zeit
mit einer Erwerbsminderungsrente von 268 EUR.

Variante 3: Die Mutter ist 62 Jahre alt, ungelernt, seit vielen Jahren geschie-
den und war seit der Geburt ihrer Tochter nicht mehr erwerbstätig. Sie
erhält 268 EUR nachehelichen Unterhalt, was der Leistungsfähigkeit des
Ehemannes entspricht.

II. Abgrenzung von SGB XII und SGB II nach dem begünstigten
Personenkreis

Das letzte soziale Auffangnetz für wirtschaftlich bedürftige Eltern ist die Sozi-
alhilfe im weitesten Sinne. Im engeren Sinne versteht man unter Sozialhilfe
nur das SGB XII. Das SGB II regelt die Grundsicherung für arbeitsuchende
Erwerbsfähige. Die verbindende Klammer findet sich im allgemeinen Teil des
Sozialgesetzbuches, dem SGB I. Die maßgebliche Vorschrift ist § 9 S. 1 SGB I
i.V.m. §§ 19a, 28 SGB I, der lautet:

„Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu
bestreiten oder in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch
von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persön-
liche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem besonderen Bedarf entspricht,
ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens sichert.“

3
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Das Einkommen der Mutter in Fall 1 reicht für ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum nicht aus. Welche zusätzlichen Sozialleistungen die zu Hause
lebende Mutter in Anspruch nehmen kann, hängt davon ab, ob sie dem SGB II
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder dem SGB XII (Sozialhilfe) unter-
fällt. Hierfür ist im Wesentlichen folgende Abgrenzung relevant:
– Arbeitslosengeld II als Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

§ 19 SGB II setzt Erwerbsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 8 SGB II
voraus (= Fallvariante 3).

– Erwachsene, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von
der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert i.S.d. § 43 Abs. 2
SGB VI sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsmin-
derung behoben werden kann (§ 41 Abs. 3 SGB XII, §§ 43, 102 Abs. 2 S. 4
SGB VI), können Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII beanspruchen
(= Fallvariante 1).

– Menschen, die oberhalb der Altersgrenze von höchstens 67 Jahren (§ 41
Abs. 2 SGB XII) liegen, fallen ebenfalls unter den Personenkreis derjenigen,
die Anspruch auf Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII haben können
(= Ausgangsfall).

– Erwachsene, die nur auf Zeit voll erwerbsgemindert sind (§§ 43, 102 Abs. 2
S. 4 SGB VI – auf den Rentenbezug kommt es nicht an!), können einen
Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 19 Abs. 1, 21 SGB XII) ha-
ben. Leben sie mit einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer
Bedarfsgemeinschaft, kann ein Anspruch auf Sozialgeld (§ 19 Abs. 1 S. 2
SGB II) bestehen (= Fallvariante 2).

– Erwachsene, die vorübergehend (voraussichtlich nicht länger als 6 Monate
in Analogie zu § 9 Abs. 4 SGB II, § 125 SGB III) erwerbsgemindert und
innerhalb der Altersgrenzen des SGB II sind, gelten nach § 8 SGB II gleich-
wohl als erwerbsfähig und können Arbeitslosengeld II nach § 19 SGB II
beanspruchen.

– Personen, die länger als 6 Monate in einer stationären Einrichtung unter-
gebracht sind oder Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleis-
tungen oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art beziehen (§ 7
Abs. 4 SGB II), sind vom Leistungsbezug nach dem SGB II generell ausge-
schlossen und daher leistungsberechtigt nach dem SGB XII.

§ 21 SGB XII und §§ 5, 7, 19 SGB II grenzen die Leistungen des SGB XII von
denen des SGB II weitergehend ab. § 19 Abs. 2 S. 2 SGB XII bestimmt, dass
Leistungen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff. SGB XII denen der Hilfe
zum Lebensunterhalt nach den §§ 27 ff. SGB XII vorgehen.
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III. Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
(§§ 41 ff. SGB XII) für wirtschaftlich bedürftige Eltern zu Hause und
der Elternunterhalt

1. Grundsicherungsberechtigung

Ein Elternteil zu Hause, der die Altersgrenze des § 41 Abs. 2 SGB XII über-
schritten hat, oder einer, der dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, unterfällt
hinsichtlich seiner existentiellen Bedürfnisse den Regelungen der Grundsiche-
rung der §§ 41 ff. SGB XII, und zwar selbst dann, wenn sein Ehegatte oder
Lebenspartner als Erwerbsfähiger dem SGB II unterfällt (sog. gemischte Be-
darfsgemeinschaft).

Die Mutter im Ausgangsfall hat die Altersgrenze zweifellos überschritten. Sie
kann nach § 19 Abs. 2 SGB XII Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII bean-
spruchen. Berechtigt ist wegen ihrer dauerhaft vollen Erwerbsminderung auch
die 62-jährige Mutter in der Variante 1.

2. Leistungsinhalt

Über die in § 42 SGB XII enthaltenen Verweisungen gelten weitgehend gleiche
Regelungen wie für die „normale“ Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 ff.
SGB XII). Keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung hat, wer in
den letzten zehn Jahren die Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt hat (§ 41 Abs. 4 SGB XII).

Die Leistungen der Grundsicherung umfassen die Regelsätze nach den Regel-
bedarfsstufen der Anlage zu § 28 SGB XII. § 27a Abs. 3 und Abs. 4 S. 1 und 2
SGB XII sind anzuwenden. Damit wird eine pauschalierte Leistung für den
laufenden Bedarf an Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushalts-
energie und die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens gemäß der sich
für die leistungsberechtigte Person nach der Anlage zu § 28 SGB XII ergebende
Regelbedarfsstufe (im Einzelfall individueller Bedarf nach § 27 Abs. 4
SGB XII) erbracht.

Für Elternunterhaltsfälle sind die Regelbedarfsstufen 1 bis 3 relevant:

Regelbedarfsstufe 1: Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als
alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt; dies
gilt auch dann, wenn in diesem Haushalt eine oder mehrere weitere erwachsene
Personen leben, die der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind (416 EUR in
2018).
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Regelbedarfsstufe 2: Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als
Ehegatten, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnli-
cher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führen (374 EUR in 2018).

Regelbedarfsstufe 3: Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die we-
der einen eigenen Haushalt führt noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsa-
men Haushalt führt (332 EUR in 2018).

Nach § 42 Nr. 2 SGB XII können spezielle Bedarfe aus der Hilfe zum Lebens-
unterhalt hinzutreten, wie z.B.:
– Mehrbedarfe (§ 30 SGB XII): ein prozentualer Zuschlag zur Regelbedarfs-

stufe für Gehbehinderte bei voller Erwerbsminderung oder Erreichen der
Altersstufe nach § 41 Abs. 2 SGB XII, für Schwangere, Alleinerziehende
und behinderte Menschen, die Eingliederungshilfe zu einer angemessenen
Schul- und Berufsausbildung beziehen; angemessene Mehraufwendungen
bei krankheits- und behinderungsbedingtem Bedarf an kostenaufwändiger
Ernährung; Kosten für Warmwassererzeugung, soweit sie nicht nach § 35
Abs. 4 SGB XII übernommen werden.

– Einmalige Bedarfe (§ 31 SGB XII): zur Erstausstattung (Wohnungseinrich-
tung, Bekleidung).

– Bedarfe für eine Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII) und
eine angemessene Altersvorsorge (§ 33 SGB XII).

– Bedarfe für Unterkunft und Heizung außerhalb und innerhalb von Ein-
richtungen (§ 42 Nr. 4 SGB XII).

Welcher Bedarf besteht in Fall 1 (Rdn 3)?

Lösung: Bedarfsberechnung Grundsicherung (SGB XII)2

Regelbedarf, §§ 42 Nr. 1, 28 SGB XII 416,00 EUR
Mehrbedarf, § 30 Abs. 7 Nr. 2 SGB XII 70,72 EUR
Unterkunft plus Umlage, § 42a SGB XII, z.B. 350,00 EUR
Heizung/Warmwasser, § 35 Abs. 4 SGB XII, z.B. 85,00 EUR
Gesamtbedarf 921,72 EUR
davon gedeckt durch eigene Rente 268,00 EUR

2 Stand: 1.1.2018.
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3. Bedürftigkeit des Elternteils und der Einsatz des Elternunterhalts

a) Einsatz eigenen Einkommens/Vermögens des zu Hause lebenden Elternteils

Die aus Steuermitteln finanzierte Sozialhilfe tritt hinter eigenen Ansprüchen
des Hilfebedürftigen (und seiner Einsatzgemeinschaft) aus Einkommen und
Vermögen zurück. Sozialhilfe ist keine staatliche Pflichtleistung mit Dauerren-
tencharakter, sondern das letzte Auffangnetz, wenn „nichts mehr geht“. Der
ungedeckte Bedarf ist durch Sozialhilfeleistungen zu decken, sofern die Mutter
ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen (§§ 82 ff.
SGB XII) und/oder Vermögen (§ 90 SGB XII) bestreiten kann. Deswegen ist
die Rente der Mutter auf jeden Fall anrechnungsfähiges Einkommen.

Auch Ansprüche auf Elternunterhalt (§§ 1601 ff. BGB) gehören grundsätz-
lich zu den eigenen, vorrangig einzusetzenden Mitteln von Eltern, auch wenn
viele Menschen das Verlangen nach Zahlung von Elternunterhalt als empören-
des, staatliches Ansinnen empfinden oder Eltern ihren Kindern möglichst nicht
zur Last fallen wollen und deshalb die Gefahr droht, dass sie trotz Hilfebedürf-
tigkeit lieber auf Leistungen verzichten. Lediglich die vorrangige Inanspruch-
nahme der Kinder hat der Gesetzgeber bedürftigen Eltern grundsätzlich abge-
nommen:

„Weil die unmittelbare Inanspruchnahme der Kinder durch ihre Eltern die
Grenze der Zumutbarkeit überschreiten kann, hat der Gesetzgeber einen
Übergang solcher Ansprüche angeordnet und auf diese Weise den Hilfebe-
dürftigen von der Obliegenheit entbunden, sich durch Inanspruchnahme
der ihm gegenüber Unterhaltspflichtigen selbst zu helfen.“3

Durch die „Vorleistung“ des Sozialhilfeträgers aus Zumutbarkeitsgründen wird
das unterhaltspflichtige Kind – oder ein Dritter – aber dem Grunde nach
nicht von evtl. bestehenden Zahlungspflichten frei. Sozialhilferechtlich ist die
Vorausleistung des Sozialhilfeträgers – die bis auf wenige Ausnahmen Durch-
brechungen des Subsidiaritätsprinzips darstellen – ein „Störfall“ (Leistungsstö-
rung) im sozialhilferechtlichen Leistungsverhältnis. Gibt es Mittel, mit denen
Eltern ihre Bedürftigkeit selbst beseitigen könnten, so muss die Subsidiarität
in der Regel wiederhergestellt werden und der Sozialhilfeträger muss auf diesen
Anspruch Rückgriff nehmen, wenn der Betroffene ihn nicht selbst zeitnah
realisieren kann. Man spricht von Maßnahmen des „Sozialhilferegresses“. Der
Begriff „Sozialhilferegress“ existiert aber im Gesetz nicht. Gemeint ist damit
die Realisierung von „Verpflichtungen anderer“ durch Mittel des Forde-
rungsübergangs. Dazu gehört auch der Übergang des Elternunterhaltsan-
spruchs.

3 Rothkegel, Die Strukturprinzipien des Sozialhilferechts, S. 99.
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Trotz nahezu einer halben Millionen Menschen oberhalb der Altersgrenze oder
mit voller Erwerbsminderung, die 2017 in der Bundesrepublik Grundsiche-
rungsleistungen außerhalb von Einrichtungen nach §§ 41 ff. SGB XII bezogen
haben, ist der Rückgriff von Sozialhilfeträgern auf Elternunterhaltsansprüche
in der alltäglichen und anwaltlichen Praxis so gut wie kein Thema. Das liegt
daran, dass der Gesetzgeber für die Inanspruchnahme von Grundsicherung
im Alter (= Altersgrenze i.S.v. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht) oder bei dauerhaft
voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 2 SGB VI) bezüglich des Elternunter-
halts eine Durchbrechung des Subsidiaritätsprinzips vorgenommen hat.

b) Privilegierung von Elternunterhaltsansprüchen, wenn Eltern zu Hause leben

Grundsicherungsleistungen wurden vom Gesetzgeber „zur Vermeidung ver-
schämter Altersarmut für damals über 65-jährige sowie für aus medizinischen
Gründen dauerhaft Vollerwerbsgeminderte geschaffen“.4 Damit Eltern, die ei-
nen Anspruch auf Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII haben, ihre Kinder
für diesen Elementarbedarf nicht in Anspruch nehmen müssen, wurde eine
Privilegierung des Elternunterhaltsanspruchs geschaffen, die heute in § 43
Abs. 5 SGB XII geregelt ist:
– Eine Berücksichtigung des Vermögens von Kindern ist bei Leistungen der

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an deren bedürftige
Eltern grundsätzlich ausgeschlossen.5

– Elternunterhaltsansprüche bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, soweit
das Gesamteinkommen des dem Grunde nach unterhaltspflichtigen Kindes
nicht mehr als 100.000 EUR p.a. beträgt. Damit korrespondiert § 94 Abs. 1
S. 3 Hs. 2 SGB XII, der regelt, dass ein Rückgriff des Sozialhilfeträgers we-
gen eines Elternunterhaltsanspruchs ausscheidet, wenn von dem bedürftigen
Elternteil Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff.
SGB XII) bezogen wird.

Hohe Einkommen von elternunterhaltspflichtigen Kindern sollen nach dem
Willen des Gesetzgebers grundsätzlich aber nicht vom Unterhaltsrückgriff des
Sozialhilfeträgers befreit werden.6

§ 43 SGB XII zielt darauf ab, dass der existentielle Unterhaltsbedarf eines hilfe-
bedürftigen Elternteils vorrangig durch die Grundsicherung der §§ 41 ff.
SGB XII gedeckt wird. Die Nichtberücksichtigung von Unterhaltsansprüchen
soll im Interesse der Versorgung der dauerhaft Erwerbsgeminderten und Alten
die Einheit der Familie und den familiären Zusammenhang stärken. Zugrunde

4 Vgl. hierzu z.B. die Darstellung in BT-Drucks 14/5150 v. 25.1.2001.
5 BGH v. 30.8.2006 – XII ZR 98/04, Rn 52, BGHZ 169, 59 = NJW 2006, 3344.
6 Vgl. Plenarprotokoll 14/168, S. 16430.
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